
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reiserücktritsversicherung 
- Wir empfehlen eine zusätzliche Reiserücktritsversicherung, die auch eine Erkrankung an Covid-19 mit absichert. 
- Unsere Reisepreise sind, im Falle einer Insolvenz der Reisepartner, durch die R+V Kautionsversicherung abgesichert. 
Jede/r Reisende erhält einen Sicherungsschein für Pauschalreisen nach § 651r BGB mit Haftungsbeschränkung sowie 
einen Sicherungsschein für verbundene Reiseleitungen nach §§ 651r,651w BGB mit Haftungsbeschränkung, bei Antritt 
der Reise. Diese sind bis zur Rückreise in Deutschland mit sich zu führen. 
- Bei einer nicht Durchführung der Reise, aufgrund z.B. zu geringer Teilnehmerzahl oder eines Reiseverbots, wird der 
Betrag vollständig erstattet oder kann für die nächste Reise umgebucht werden. 
  
RÜCKTRITT VOM VERTRAG DURCH DEN KUNDEN VOR REISEANTRITT / RÜCKTRITTSKOSTEN   
 Rücktritt mit Entschädigungszahlung/Stornogebühr Treten Sie vor Reisebeginn zurück, so verlieren wir den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen können wir eine angemessene Entschädigung, für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Reisevorkehrungen und unsere Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. Die 
Entschädigung steht in einem prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem 
Zeitpunkt der Rücktrittserklärung vor Reiseantritt und der jeweiligen Reiseart, sowie den ersparten Aufwendungen, den 
allenfalls zu den erwartenden Einnahmen aus anderweitiger Verwendung der Reiseleistung sowie der tatsächlich zu 
leistenden Zahlungen an die Leistungsträger. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich 
vereinbarten Leistung zu verstehen. Für ausgeschriebene Reisen, bei denen Frau Ninja Pfeffermann als Veranstalter 
auftritt, gelten folgende Stornogebühren, sofern in der Reiseausschreibung keine anderen Stornosätze vereinbart, 

werden:     

bis 60. Tag vor Reiseantritt ......... 20%    
59. bis 46. Tag vor Reiseantritt …35%    
45. bis 31. Tag vor Reiseantritt …50%    
30. bis 15. Tag vor Reiseantritt .... 65%     
14. bis 8. Tag vor Reiseantritt .......80%    
7. bis 1. Tag vor Reiseantritt ......... 90%    
am Anreisetag bzw. bei No-Show…90%   
Flugtickets ab Ausstellung, ........  100% exklusive Steuer     
Wird durch Rücktritt/Storno ein Platz in einer Doppel- oder Mehrbettkabine storniert, beträgt unser pauschalierter 
Schadensersatzanspruch für den Kreuzfahrtanteil am Reisepreis des zurücktretenden Kunden 100%. Bei Rücktritt/Storno 
des Zimmerpartners bei Buchung eines Doppelzimmers, fällt zusätzlich zu den o.g. Stornosätzen der Einzelzimmerzuschlag. 
Bereits von uns getätigte und nachweislich nicht erstattungsfähige Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht erstattungsfähige 
Anzahlungen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstattungsmöglichkeit etc.) sind im Falle eines Stornos 
in jedem Fall zur Gänze von Ihnen zu begleichen.  Ihnen bleibt es in jedem Fall unbenommen, uns nachzuweisen, dass uns 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist als die von uns geforderte, oben genannte 

Pauschale.  
2.Rücktrittserklärung: Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten:   Sie können jederzeit uns bzw. dem Vermittler, bei dem 
die Reise gebucht wurde, mitteilen, dass Sie vom Vertrag zurücktreten. Bei einer Stornierung/Rücktritt empfiehlt es sich zu 
Beweiszwecken, dies mittels Briefes oder persönlich mit gleichzeitiger schriftlicher Erklärung zu tun.  Die Entschädigung 
berechnet sich aus dem Endreisepreis je angemeldeten Teilnehmer. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt der 
Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung (während der Öffnungszeiten); an Wochenenden und Feiertagen der Werktag 

danach. Der Nachweis eines geringeren oder gar nicht entstandenen Schadens bleibt Ihnen vorbehalten.  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtige Richtlinien nach EU-Gesetz.  
–   Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags.  
 –  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 

Reiseleistungen.  
 –  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  
 –  Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 

Kosten auf eine andere Person übertragen.  
 –  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 
Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf 

eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.   
–   Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises 
erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der 
Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine 

Entschädigung.   
–  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 

Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.   
–  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 

vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  
 –  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der 
Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt 
dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche 
Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 

Abhilfe zu schaffen.   
–  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 

ordnungsgemäß erbracht werden.  
 –Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  
 –  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Frau Ninja Pfeffermann hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Versicherungen. Die Reisenden können diese 
Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von 

Ninja Pfeffermann verweigert wird.  

 


